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Stadtverwaltung Schmalkalden

Altmarkt 1
98574 Schmalkalden

www.schmalkalden.de

Beschlussvorlage

Amt / SG:
Bauamt, 60/3 Tiefbau und Grünflächen

Reg.-Nr.:
Status:
Datum:

BV 031/25
öffentlich

10.04.2025

Betreff:

Generalsanierung Stadion Schmalkalden - 
Bau der Wettkampfanlagen des Stadions 
Hier: Zustimmung zu den Mehrkosten der Technischen Ausrüstung

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

N 23.04.2025 Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung und Energie
Ö 06.05.2025 Haupt- und Finanzausschuss
Ö 19.05.2025 Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

Entsprechend dem Projektfortschritt der Technischen Anlagen in Außenbereichen bezüglich ‚Generalsanierung 
Stadion Schmalkalden‘ HHSt 5610.001.9500 insbesondere der Flutlichtanlage wird der aktuellen Kosten-
entwicklung stattgegeben.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 Ja

 Einnahme:
       in Höhe von: 44.845,00 €
       HHSt: 5610.001.3610 

 Ausgabe:
       in Höhe von: 196.206.00 €
       HHSt: 5610.001.9500

 siehe Begründung

Die Stadt Schmalkalden verfügt gegenwärtig nicht über eine rechtskräftige Haushaltssatzung 2025 
und unterliegt demzufolge den gesetzlichen Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung 
gemäß § 61 ThürKO. Die Stadt Schmalkalden befindet sich gegenwärtig noch in der 
Haushaltsplanung 2025. Der aktuelle Entwurf des Haushaltes 2025 ist bei Weitem nicht 
ausgeglichen. Aus den vorgenannten Gründen kann und darf von Seiten der Kämmerei zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Zustimmung zu dieser Beschlussvorlage erteilt werden.

Schmalkalden, den 15.04.2025

gez. Werner
Kämmerer

 Kämmerer

 Nein
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Begründung:

Im Bereich der Technischen Anlagen haben sich wie folgt Kostenanpassungen ergeben.
Entgegen der Kostenschätzung Leistungsphase 2 vom 30.06.2023 (Kosten zur Beantragung der Fördermittel)
ergibt sich eine Baukostenerhöhung von insgesamt 169.132,32 €. 
Diese resultiert aus Änderungen der Untergruppe 551 Abwasseranlagen von - 16.986,06 € Minderung durch 
präziser Rigolen Verlegung, 
der Untergruppe 552 Wasseranlagen von 98.411,81 € Mehrung wegen Verbau eines zusätzlichen 
Wasserspeichers mit entsprechenden Zubehör, Sicherheitsvorrichtungen und Änderung des Rohrmaterials,
der Untergruppe 556 Starkstromleitungen von 94.052,84 € Mehrung resultierend aus der ergänzten 
Flutlichtanlage gemäß DIN EN 12193:2019-07 Beleuchtung Sportstätten mit höheren Kabelaufwand und zwei 
zusätzlichen Mast Statiken,
der Untergruppe 557 von – 15.269,08 € Minderung durch Konkretisierung der Beschallungsanlage,

der Untergruppe 559 Sonstiges von 10.507,70 € Mehrung wegen Erweiterung der Wartungsverträge der 
technischen Anlagen über 4 Jahre hinaus
und dem aus allen Änderungen der Untergruppen resultierender Mehrung der Planungskosten von 27.073,68 €.

In Gänze ergibt dies eine zusätzliche Belastung von 196.206,00 €.  

Derzeit ist die Flutlichtanlage noch kein Gegenstand der Förderung. Restliche anrechenbare Kosten werden mit 
60 %, sprich 44.845,00 € gefördert. 

Die gesamten Mehrausgaben werden durch die Einsparungen im Zuge der Bodenverbesserungsmaßnahmen 
kompensiert.

 

 Anlagen

Anlage 1:  Flutlichtanlage und allgemeine Beleuchtung
Anlage 2:  Technische Ausrüstung
Anlage 3:  Bau– und Planungskosten laut Kostenberechnung Stand LPH 5 und 6 für Technische Ausrüstung


